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festgesetzten Grenzen halten. Sie unterliegen des-
halb auch der Beaufsichtigung durch die
zuständigen Med Beamten und haben bei groben
Verfehlungen die Entziehung des Be-
ehngegeugnisses zu erwarten (§5#
20 u. 21 GewO). In einzelnen Staaten, z. B. in
Baden, können in solchen Fällen auch Ordnungs-

srafen bis 200 Mk., in Bayern (gegen die Bader)
Polizeistrafen bis 150 Mk. verhängt werden. Die
Beaufsichtigung des niederen HP durch die Med-
Beamten erstreckt sich aber auch auf die nicht ge-
prüften derartigen Personen, namentlich nach der
Richtung hin, ob sie sich fahrlässige Körperver-
letzungen usw. bei Ausübung ihres Berufes zu
schulden kommen lassen, ob sie einen unzulässigen
Handel mit Arznei= und Geheimmitteln treiben
[AUArzneimittel 331 usw. In den Bundes-
staaten, in denen Befähigungszeugnisse für das
niedere HP erteilt werden, sind auch meist Ge-
bührenordnungen wenigstens für die
H und Masseure erlassen; sie gelten aber ebenso
wie bei den Aerzten nur als Norm für strittige
Fälle im Mangel einer Vereinbarung. Erwähnt
zu werden verdient noch, daß in Preußen
Wiederbelebungsprämien (30 bezw.
15 Mk.) auch den H, den im Samariterdienst
ausgedildeten Mitgliedern vom Roten Kreuz und
den staatlich anerkannten Kr Pfl gewährt werden
(MinE v. 27. 7. 71, 9. 7. 98 und 7. 10. 11).

III. Bon den im Deutschen Reiche vorhandenen Kr##fl

gehören etwa 75% den kirchlichen Genossenschaften (45%

katholischen Orden und 30% evangelischen Diakonissen= und

Bruderhäusern); 5% dem Roten Kreuz und 2,0% den

evangelischen Diakonievereinen an. Ein großer Teil der

übrigen Kr Pfl haben sich ebenso wie die H# und Mas.

seure zu verschiedenen Standesvereinen und

-Qrganisationen vereinigt, die im allgemeinen den

Zweck der gegenseitigen Unterstützung, der Stellenvermitt-

lung, Kranken= und Altersversicherung, Fortbildung usw.

verfolgen. Sie umfassen fast alle nur geprüfte H, Masseure

und Kro#pfl und bestehen meist aus Ortsvereinen, die sich

wieder zu einem Zentralverband vereinigt haben. Dahin

gehören z. B. der deutsche Verband der Krankenpfleger und

Krankenpflegerinnen und der deutsche Krankenpfleger-Bund

(Sitz bei beiden: Berlin), denen sowohl männliche als weib-

liche HG, Masseure und KrPfl als Mitalieder angehören,

während die Bernufsorganisation der Krankenpflegerinnen

Deutschlands nur weibliche Mitglieder zählt.
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Krankenpflegeberuf ufsw., 1911; Sktreiter, TDie wirt-
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5s 1. Geschichtliche Entwicklung. Der Heimat-
begriff entstammt dem Armenpflegerecht. Die
Reichsgesetzgebung hatte (Ende des 15. und im
16. Jahrhundert) den Sat entwickelt, daß jede
Gemeinde ihre Armen selbst zu erhalten habe. Die
Entscheidung der Frage aber, welche Gemeinde
den armenpolizcilichen Verweisungsort für die
nicht ansässigen Bevölkerungsklassen bilde, blieb
dem Landesrechte überlassen. Sie wurde für
Bayern durch die Landes= und Polizeiordnungen
getrofsen, im 18. Jahrhundert durch die Bettel-
ordnungen (v. 20. 7. 1726, 27. 7. 1770, 3. 3. 1780),
deren Bestimmungen durch die Vorschriften der
GerichtsO von 1753 über das Domizil ihre Er-
gänzung fanden.

Nach diesem älteren Rechte ist für die ur-
sprüngliche Heimat das Domizil des Va-
ters, bezw. der unehelichen Mutter, mangels eines
solchen der Geburtsort, event. der Ort der Auf-
findung, bezw. Erziehung maßgebend. Die Not-
heimat ist nicht vererblich. Die erworbene
Heimat wird regelmäßig begründet durch Do-
mizil mit gesichertem Nahrungsstande, durch
15jährigen Aufenthalt als Dienstbote, durch Ver-
ehelichung eines Unansässigen mit obrigkeitlicher
Erlaubnis. Ehefrauen teilen die Heimat des
Gatten.

Für die Landesteile diesseits des Rheins.
wurde das H. durch die Gesetze v. 11. 9. 1825 (GBl
S103, 111) über die Heimat und über Ansässig-
machung und Verehelichung neu geregelt. Hiernach
hat jeder seine ursprüngliche Heimat da,
wo sein Vater, bezw. seine uneheliche Mutter sie
hat oder zuletzt hatte. Die erworbene Hei-

mat wird regelmäßig begründet durch Vertrag
mit der Gemeinde, durch Ansässigkeit, durch Verhei-
ratung in der Gemeinde mit obrigkeitlicher Er-
laubnis. Ueber letztere beiden Punkte bestimmt
das zweitgenannte Gesetz. Gesetzliche Titel der
Ansässigmachung sind Grundbesitz, Gewerbekon-
zession, definitive öffentliche Anstellung, sonstiger
vollständig und nachhaltig gesicherter Nahrungs-
stand. Durch eine Nov. zum AnsässigmachungsG
v. 1. 7. 34 (Gl 133) wurde die Ansässigmachung

wesentlich erschwert.
In der Pfalz hatte die französische Gesetz-

gebung ein H. und eine gemeindliche Armenunter-
stützungspflicht nicht entwickelt. Diesem Mangel
wurde, allerdings in unvollkommener Weise, durch
die LandesadministrationsVv.9. 8. 1816, die Wie-
dereinsührung des Bürgergeldes betr., (pfälz.
Kreis Anl 313) abgeholfen. Sie ging davon aus,
daß durch den Wohnsitz der Erwerb des Bürger-
rechts, bezw. H. in der Gemeinde von selbst be-
wirkt werde. Für den Begriff und die Begrün-
dung des Wohnsitzes waren die Vorschriften des
Code civil (a 102 ff) entscheidend, demnach auch
das, was der Code civil über die Ausdehnung des

Wohnsitzes des Gatten auf die Gattin, des Wohn-
sitzes der Eltern oder Vormünder auf Kinder oder

Mündel bestimmte, für die Heimat maßgebend.
Die Praxis war übrigens in manchen Beziehun-
gen, entsprechend der Unklarheit des Rechts, eine
unsichere.

Eine Neuregelung des H. für das ganze König-
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reich brachte das Gesetz über Heimat, Vereheli-
chung und Aufenthalt v. 16. 4. 68 (GBl 357).
Ueber die Beschränkungen der Verehelichungs-
freiheit bei Einspruch der Heimatgemeinde # Nie-
derlassung.

Beim Eintritte Bayerns in das Reich behielt
ersteres sich als Sonderrecht vor, daß die Zustän-
digkeit des Reichs zur Gesetzgebung über Heimat-
und Niederlassungsverhältnisse sich auf Bayern
nicht erstrecke (RV a 4 Ziff. 1). Demgemäß traten
die Ru über die Aufhebung der polizeilichen Be-
schränkungen der Eheschließung v. 4. 5. 68 (Bl
149) und über den Unterstützungswohnsitz v. 6.

6. 70 (BGBl 360) für Bayern nicht in Kraft.
Doch machte der Eintritt Bayerns in das Reich
Aenderungen des H.Gdurch eine Nov. v. 23.2.72
(GBlI 214) nötig. Die weiteren Aenderungen sind
in die letzte Gesetzes-Fassung v. 30. 7.99 (GVBl
470 ff) eingearbeitet.

Eine G Vorlage wegen Einführung des Unter-
stützungsWGin Bayern unter Aufhebung des
HG steht unmittelbar bevor ).

s 2. Begriff und Arten der Heimat. Heimat
ist das Verhältnis der Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gemeinde. Die Wirkungen dieser Zu-
gehörigkeit lassen sich rechtswissenschaftlich nicht
mit einer allgemeinen Formel ausdrücken. Das
Gesetz (a 14) sagt: „Die Heimat in einer Gemeinde
gewährt a) das Recht, in dem Gemeindebezirke
sich aufzuhalten, b) für den Fall eintretender
Hilfsbedürftigkeit Ansprüche auf Unterstützung
durch die Gemeinde nach Maßgabe des Gesetzes
über die Armenpflege.“ Indessen trifft letztere
Wirkung nicht durchweg zu. Nur die erstere, daß
dem Heimatberechtigten der Aufenthalt in der
Gemeinde aus polizeilichen Gründen nicht ver-
wehrt werden kann, ist eine allgemeine und be-
grifflich notwendige Folge der Heimat. Von der
cigentlichen oder wirklichen Heimat
unterscheidet sich die uneigentliche oder
vorläufige. Letztere begründet keine Zuge-
hörigkeit zur Gemcindc, sondern nur das Auf-
enthaltsrecht in der eben crörterten Weise. Heimat
schlechtweg bezcichnet die wirkliche Heimat. All-
gemeine Voraussetzung der letzteren ist der Besitz
der Staatsangehörigkeit (a 10, 11, 15). Das Ge-
schlecht begründet, wo das Gesetz nicht anders be-
stimmt, keinen Unterschied hinsichtlich der Heimat-
fähigkeit. Eine mehrfache Heimat ist unmöglich
(a 15 Ziff. 1). Die eigentliche wie dic uncigentliche
Heimat ist entweder eine selbständigce oder
eine unselbständige. Der Bestand der
ersteren kann nur durch Momente berührt werden,
dic in der Person des Heimatinhabers eintreten;
der Bestand der letzteren ist von der Heimat eines
anderen abhängig und wird daher von deren Ver-

änderungen mit ergriffen. Die unselbständige
Heimat hat ihren Grund im Familienverbande.
Sic ist eine ursprüngliche für die Kinder,
eine erworbene für die Ehefrauen. Die
selbständige Heimat entsteht entweder durch
Umwandlung aus der unselbständigen oder un-

abhängig von letzterer durch Neuerwerb.
Begründung der wirklichen Heimat.

I. Seine ursprüngliche Heimat hat jeder
Bayer da, wo sein ehelicher Vater, bezw. seine un-

1) „Zur Resorm des bayerischen Armen- und Heimat-

wesens", imReichs. Arbeitsblatt 1911 S. 780 f.

eheliche Mutter heimatberechtigt ist. Den ehelichen
Kindern werden die Kinder gleichgeachtet, die nach
dem bürgerlichen Rechte die rechtliche Stellung
von ehelichen Kindern haben (a 1, 11 Abs 4).
Heimaterwerb durch Ersitzung erstreckt sich auf die
ehelichen Kinder nur, wenn letztere noch keine
Heimat haben (a 11 Abs 4); Heimaterwerb durch
Verleihung bei gleichzeitigem Erwerb der Staats-
angehörigkeit erstreckt sich auf die unselbständigen
ehelichen usw. Kinder (a 10 Abs 2) — hier wie dort

die Staatsangehörigkeit der Kinder vorausgesetzt.
Voreheliche Kinder solgen der Heimat der Mutter
auch dann, wenn letztere sich verehelicht, ohne daß
dadurch die Kinder legitimiert werden; ausge-
nommen sind voreheliche Kinder einer bisherigen
Landeefremden, da diese, wenn nicht legitimiert,
nicht Bayern werden (a 10 Abs 3). Die Ehefrau
folgt der Heimat des Gatten, sice müßte denn aus-
nahmsweise dessen Staatsangehörigkeit nicht teilen
(a 3 Abs 2; 4 Abs 1; 10 Abs 2; 11 Abs 4).

II. Eine Umwandlung der bisheri-
gen unselbständigen in eine selb-
ständige Heimatt tritt ein: 1. bei Kindern
durch den Tod des Vaters, bezw. der unehelichen
Mutter, bei Ehefrauen durch Auflösung der Ehe,
Aufbebung der ehelichen Gemeinschaft nach §&amp; 1575
BB und Nichtigerklärung einer für sie gutgläu-
bigen Ehe, bei Familiengliedern durch Staats-
angehörigkeitsverlust des Familienhauptes, der
sic nicht mit ergreift (a 1 Abs 1, 4); 2. bei Männern,
welche noch die ursprüngliche Heimat besitzen,
durch Verehelichung (a 3 Absf 1).

III. Unabhängig von der bisherigen
unselbständigen Heimat wird eine
selbständige Heimat erworben in
folgenden Fällen neu: Z

a) Anstellung (a 2). „Definitiv angestellte
Beamte und Diener des Staats (nach dem Be-

amtenG v. 1908 „unwiderrufliche etatsmäßige
Beamte“, ferner die Notare), der Kirche (d. h.
einer öffentlichen Religionsgesellschaft — der ka-

tholischen und protestantischen Kirche), der Ge-
meinde, einer öffentlichen Korporation oder
Stiftung erwerben die Heimat in der Gemeinde
ihrer Anstellung, Schullehrer in der Gemeinde
des Schulsitzes, Offiziere, Aerzte im Offiziersrang,
obere Beamte der Militärverwaltung in der Ge-
meinde ihrer Garnison oder ihres Amtssitzes.“
Das V.Gv. 26. 10. 87(GWVll 625) in der Fassung
des à 225 des BeamtenGv. 1908 bestimmt hierzu:

„Diejenigen provisorisch ernannten Beamten (des
Staats), deren Dienstverhältnis bei Beendigung
der Reichsverwesung bereits unwiderruflich ge-
worden ist, behalten die hierdurch erworbenen
H. für sich und ihre Angehörigen auch für den
Fall, daß die von dem Reichsverweser ausgegan-
genen Ernennungen widerrufen werden sollten.“
a 2 Abs 3 regelt die H. Verhältnisse der außerhalb
Bayerns angestellten Beamten.

b) „Mit dem Bürgerrechte wird das H.
in der Gemeindc erworben.“ Hievon besteht eine
Ausnahme für die Fälle des Bürgerrechtserwerbs
nach a 18 der Gem für die Landesteile diesseits
des Rheins v. 28. 4. 69 (a 5, 28).

c) Verleihung durch die Gemein-
de. „Anspruch auf Verleihung des
H. in der Aufenthaltsgemeinde haben jene Ange-
hörigen des bayerischen Staates, welche im Alter

(D. H. der Volljährigkeit ununterbrochen 4 Jahre lang
25
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freiwillig und selbständig in der Gemeinde sich
aufgehalten, während dieser Zeit direlte Steuern
an den Staat bezahlt, ihre Verpflichtungen gegen
die Gemeindekasse und Armenkasse erfüllt, Armen-
unterstützung aber weder beansprucht noch er-
halten haben.“ Der Aufenthalt muß ununter-
brochen bis zur Geltendmachung des Anspruchs
fortgedauert haben, dagegen ist es nicht erforder-
lich, daß die übrigen Voraussetzungen in diesem
Zeitpunkte noch gegeben seien. Als selbständig
sind nicht zu erachten: „entmündigte Personen,
Dienstboten und Gewerbsgehilfen, die in die

häusliche Gemeinschaft des Dienstherrn aufge-
nommen sind, sowie Kinder, die dem elterlichen
Hausstand angehören und von dem Familienhaupt
unterhalten werden“ (a 6). „Anspruch auf Verlei-
hung des HR. in der Aufenthaltsgemeinde haben
auch jene Angehörigen des bayerischen Staates,
welche im Alter der Volljährigkeit ununterbrochen
während der 7 ihrer Bewerbung unmittelbar vor-
hergehenden Jahre freiwfllig in der Gemeinde
sich aufgehalten und vor Ablauf dieser Frist Ar-
menunterstützung weder beansprucht noch erhalten
haben" (a 7). Beide Bestimmungen finden auch
auf Landesfremde Anwendung, doch wird die
Heimatverleihung an solche erst mit dem Er-

heiir der Staatsangehörigkeit wirksam (a 10,).
Beide Bestimmungen finden in der Pfalz nur

dann Anwendung, wenn von einem Angehörigen
der rechtsrheinischen Landesteile oder für densel-
ben die Verleihung der Heimat in einer pfälzischen
Gemeinde beansprucht wird“ (a 27).

Die Heimatverleihung kann auf Grund Ver-
trages erfolgen und zwar auch an Landes-
fremde vorbehaltlich des Erwerbs der Staatsan-

gehörigkei. à 9 sagt: „Die Gemeindeverwaltung
ann jedem Angehörigen des bayerischen Staates

das HR. auch dann, wenn ein gesetzlicher Anspruch
nicht besteht, auf Ansuchen verleihen und hierbei
mit dem Bewerber die Bedingungen vereinbaren,
von deren Erfüllung die Verleihung des H. ab-
hängig gemacht wird. In Gemeinden mit städti-
scher Verfassung ist zu einer solchen Verleihung die
Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten er-
forderlich.“

Im Widerspruch mit dem bisherigen Grund-
satze, daß die Heimat ein ganz persönliches Recht
ist, wurde durch die Novelle von 1896, jetzt a 8 d. G
bestimmt, daß der Anspruch nach a 6—7 —unter

gewissen Voraussetzungen auch gegen den Willen
des Berechtigten — von der bisherigen Heimat-

gemeinde, für vorläufig Beheimatete vom Fiskus
geltend gemacht und erstritten werden kann. Die
Antragsteller haben in diesem Falle die H. Gebühr
zu zahlen.

d) Heimaterwerb durch einseitige
Erklärung des Heimatsuchers ist nur nach
pfälzischem HR. und nur für Pfälzer möglich.
à 28 bostimmt: „Jeder selbständige volljährige
Angehörige der Pfalz ist berechtigt, in jeder pfäl-
zischen Gemeinde, in welcher er sich niedergelassen
hat, die Heimat zu erwerben. Dieser Heimat-
erwerb ist bedingt durch die Abgabe einer hierauf
bezüglichen Erklärung bei dem Bürgermeisteramte
der bisherigen und der neuen Heimatgemeinde,

sowie durch Entrichtung der Heimatgebühr, wenn
eine solche in der Gemeinde eingeführt ist und so-

fern diese Gebühr nicht ausdrücklich nachgelassen

wurde. Nach Erfüllung dieser Bedingungen tritt

dieErwerbung der neuen Heimat kraft des Gesetzes
ein.

e) Heimaterwerb durch Ersitzung
tritt nach 4-, bezw. 7jährigem Aufenthalte in einer
Gemeinde für heimatlose Staatsangehörige unter
denselben Voraussetzungen ein, unter welchen sonst

der Anspruch auf Heimatverleihung ersessen wird
(a 1

# d. Heimatgebühren. Die Bestimmungen sind
diesseits des Rheins und in der Pfalz verschieden.

Für das diesseitige Bayerngiltnacha12des
E folgendes: „Die Gemeinden sind in den Fällen
der a 3 Abs 1, a 6, 7 und 8 berechtigt, die Er-

werbung des H. von Bezahlung einer Gebühr
abhängig zu machen, welche im Falle des a 3 Abs 1
in Gemeinden von mehr als 20 000 Seelen 80 Mk.,
in Gemeinden von mehr als 5000 Seelen 60 Mk.,
in Gemeinden von mehr als 1500 Seelen 40 Mk.,
in kleineren Gemeinden 20 Mk., in den Fällen
der aà 6, 7 und 8 die Hälfte dieser Beträge nicht
Übersteigen und für Ausländer, soweit nicht
Staatsverträge entgegenstehen, bis zum Doppelten
erhöht werden darf. Wer in einer Gemeinde, an
welche er, oder im Falle des a8 die bisherige Hei-
matgemeinde bezw. der Fiskus die Heimatgebühr
bezahlt hat, später das Bürgerrecht erwirbt, darf
den bezahlten Betrag an der treffenden Bürger-
aufnahmsgebühr in Abzug bringen. Angehörige
des bayerischen Staates, welche auf Grund von
à 7 oder 7 und 8 in der Aufenthaltsgemeinde das

H. erwerben, sind von Entrichtung der Heimats-
gebühr befreit, wenn sie während der dort bezeich-
neten Zeit ununterbrochen in dieser Gemeinde
als Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Fabrikarbeiter
oder Lohnarbeiter sich ernährt haben und zu einer

Fersskeitsstus richterlich nicht verurteilt wordenind.“

Für die Pfalz gelten folgende Bestimmungen
des a 29: „Die Gemeinden der Pfalz sind berech-
tigt, eine Heimatgebühr bis zum Maximalbetrage
von 170 Mk. zu erheben 1. von Personen, welche
auf Grund der a 5 Abs 1, 7 oder 28 eine neue

Heimat selbständig erwerben, 2. von Personen,

welche auf Grund des a 2 eine neue Feimat er-
worben haben, wenn dieselben die Teilnahme an
den zum Privatvorteile der Gemeindeangehörigen
verwendeten Nutzungen des Gemeindevermögens
ansprechen oder wenn sie seit zwei Jahren in der
Gemeinde mit Haus-, Grund= oder Gewerbesteuer
angelegt sind. Von Personen, die auf Grund der
à 6, 7 oder 8 eine neue Heimat selbständig erwer-

ben, kann eine Heimatgebühr von höchstens 85 Mk.
verlangt werden. Innerhalb dieses Maximalbe-
trages wird die Heimatgebühr nach den durch-
schnittlichen Jahreserträgnissen des Gemeinde-
und Stiftungsvermögens, soweit dessen Renten
oder Nutzungen für öffentliche Zwecke oder zum
Privatvorteile der Gemeindeangehörigen verwen-
det werden, in der Art berechnet, daß die Heimat-
gebühr in keinem Falle das Zehnfache des Be-
trages übersteigen darf, wolcher sich bei der Teilung
der Summe jener Erträgnisse durch die Zahl der
zur Anteilnahme berechtigten Familien ergibt.
Für Ausländer können, soweit nicht Staatsver-
träge entgegenstehen, die für Inländer festgesetzten
Beträge bis zum Doppelten erhöht werden. Die
Erhebung einer Heimatgebühr ist nur zulässig,
wenn ein Tarif festgestellt und öffentlich bekannt
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gemacht worden ist. Zuständig zur Feststellung
dieses Tarifs ist der Gemeinderat, für dessen Be-
schluß die Genchmigung der vorgesetzten Distrikts-
verwaltungsbehörde erforderlich ist. Ergeben sich
an den Grundlagen der Berechnung wesentliche
Aenderungen, welche eine nachhaltige Minderung
der Heimatgebühren zur Folge hätten, so kann die
vorgesetzte Behörde eine Revision des Tarifs an-
ordnen. Dem Gemeinderate steht es frei, die
tarifmäßigen Gebühren ganz oder teilweise zu er-
lassen, oder Fristenzahlungen zu gestatten, in wel-
chem letzteren Falle das H. mit Bezahlung der
ersten Rate erworben wird. Wenn in einer Ge-
meinde die eventuelle Anteilnahme an Stiftungen

oder Wohltätigkeitsanstalten bei Feststellung des
Tarifs in Anschlag gekommen ist, so hat ein ver-
hältnismäßiger Teil der Heimatgebühr in die Kas-
sen der betreffenden Stiftungen oder Anstalten
zu fließen. Angehörige des bayerischen Staates,
welche nach 7jährigem Aufenthalte in der Ge-
meinde das H. erwerben, sind von der Entrichtung
der Heimatgebühr befreit, wenn sie während
voller 7 Jahre ununterbrochen in dieser Gemeinde
als Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Fabrikarbeiter
oder Lohnarbeiter sich ernährt haben und zu einer

srbileitsstrale richterlich nicht verurteilt wordenind.“

#5. Berlust der wirklichen Heimat tritt ein:
a) durch Erwerb einer neuen Heimat, b) durch Ver-
lust der bayerischen Staatsangehörigkeit, c) bei
Frauen durch Verehelichung mit einem Heimat-
losen, d) durch Untergang der Gemeinde.

Wiederaufhebung des Heimaterwerbs durch die
Gemeinde ist nur nach pfälzischem Rechte in dem
Falle möglich, wo ein Pfälzer die Heimat durch
einseitige Erklärung erworben hat. „Binnen Jah-
resfrist nach dem Eintritte dieses Heimaterwerbes
kann durch den Gemeinderat der neuen Heimat-
gemeinde die Wiederaufhebung des neuen H. be-
schlossen werden, wenn der neue Heimatangehörige

während jener Frist öffentliche Armenunterstützung
angesprochen oder erhalten hat.“ „Mit dem Tage,
an welchem der Beschluß rechtskräftig geworden

ist, atitt das frühere H. wieder in Wirksamkeit"
a ).

z 6. Heimatlosigleit und vorläufige Heimat.
Heimatlos ist, wer keine nachweisliche Heimat oder
nachweislich keine Heimat hat. Das Heimatgesetz
bestimmt bezüglich der Heimatlosen folgendes:
à 16: „Kann die Heimat einer in Bayern betre-

tenen Person nicht ermittelt werden, so ist diese
Person durch die zuständige Behörde vorläufig
einer Gemeinde zuzuweisen, welche dann so lange
als Heimatgemeindec gilt, bis die wirkliche Heimat
festgestellt oder eine neue erworben ist. Hierbei
ist nach solgenden Grundsätzen zu verfahren:

a) Findelkinder soilen ihre vorläusige Heimat
in jener Gemeinde haben, in deren Markung sie
gefunden wurden;

b) andere heimatlose Personen sind derjenigen
Gemeinde zuzuweisen, in welcher sie sich während
der den Heimatrecherchen unmittelbar voraus-=

gehenden fünf Jahre zuletzt mindestens 6 Monate
freiwillig und ununterbrochen aufgehalten haben;

Jßc) wenn die unter a und b erwähnten Voraus-

setzungen nicht gegeben sind, insbesondere auch

wurde, keiner Gemeindemarkung angehört, so ist
eine Gemeinde des VerwBezirkes, in welchem das

Kind gefunden oder der Heimatlose zuletzt betreten
wurde, als vorläufige Heimat zu bestimmen.

Bundesangehörige, welche in den bayerischen
Staatsverband aufgenommen worden sind, be-
sitzen, so lange sie nicht eine wirkliche Heimat nach
Maßgabe des Gesetzes erworben haben, die vor-
läufige Heimat in jener Gemeinde, in welcher sie
sich zur Zeit ihrer Aufnahme niedergelassen hatten.

Beamte und öffentliche Diener, welche gemäß
 9#l des Gesetzes über die Erwerbung und den Ver-
lust der Bundes= und Staatsangehörigkeit v. 1. 6.

1870 die bayerische Staatsangehörigkeit erlangten,
besitzen, so lange sie nicht eine wirkliche Heimat
nach Maßgabe des H erworben haben, die vor-
läufige Heimat in der Gemeinde ihrer Anstellung
und wenn der Anstellungsort nicht in Bayern
gelegen ist, in der Gemeinde, in der die nächst-
höhere in Bayern befindliche Dienstbehörde ihren
Sitz hat"“.

à 17: „Die Bestimmungen des Abs 1 und II
des vorstehenden Artikels finden auch auf Nicht-
bayern Anwendung, so lange deren Wegweisung
aus dem Staatsgebiete nicht möglich ist. Falls
solche Personen früher in Bayern heimatberech-
tigt waren, sind sie jener Gemeinde zuzuweisen,
in welcher sie zuletzt das H. hatten.“

à 18: „Der auf Grund vorstehender a 16 und 17

einem Manne angewiesenen vorläufigen Heimat
folgt auch seine Ehefrau, außer wenn die eheliche
Gemeinschaft nach § 1575 BGB aufgehoben ist.
Kinder, die noch keinen eigenen Hausstand haben,
teilen die ihren Eltern angewiesene Heimat.“

Verlust der vorläufigen Heimat tritt für Staats-
angehörige ein durch Ermittelung der wirklichen
Heimat, durch Erwerb einer solchen und durch Ver-
lust der Staatsangehörigkeit; für Landesfremde
durch Erwerb der Staatsangehörigkeit und durch
Eintritt der Möglichkeit ihrer Wegweisung. (Aus-
weisung Band 1 S. 285)s.

8 7. Berfahren in Heimatsachen. Die Ber-
leihung der Heimat geschieht durch die Gemeinde-
behörde (a 22 und 9). Ueber die Gebührenpflicht
s. Heimatgesetz a 13.

Die Ausmittelung der Heimat, sowie die An-
weisung einer vorläufigen Heimat ist Amtssache.
Zuständig ist nach a 20 jene Distriktsverwaltungs-
behörde, in deren Bozirk die Person, über deren
Heimat sich Zweifel ergeben haben, ihren Wohn-
sitz oder bei Ermangelung eines festen Wohnsitzes
den Aufenthalt hat, oder in deren Bezirk die be-
treffende Person gesunden oder zuletzt betreten
wurde, und wenn keine dieser Voraussetzungen
zutrifft, jene Dienstbehörde, in deren Bezirk die
Heimat angesprochen wird; in München ist die
Pol Direktion zuständig. Die Entscheidung ist nach
Vernehmung sämtlicher Beteiligter zu erlassen.

Streitigkeiten über Erwerb und Bestand der
wirklichen und der vorläufigen Heimat sind Ver-
waltungsrechtssachen (G v. 8. 8. 78 Aà 8 Ziff. 26).

Erste Instanz ist regelmäßig die oben bezeichnete
Distriktesverwaltungsbehörde, bei Streitigkeiten
über Heimatverleihung oder Wiederaufhebung der
Heimat die der beklagten Gemeinde vorgesetzte
Distriktsverwaltungsbehörde, bezw. (bei unmittel-
baren Städten) Kreisregierung, Kammer des

Innern (HeimatGa 23, 24, 29 Abs 6).
dann, wenn der Platz, wo ein Findelkind gefunden

stanzen des verwaltungsrechtlichen Verfahrens
[Verwaltungsgerichtsbarkeit in Bayernl.

Der Rechtszug geht zu den gewöhnlichen In-
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1. Als Beteiligte haben ein Recht auf Gehör und
zur Beschwerde: a) die Gemeinden, denen gegen-
über Heimatverhältnisse in Frage kommen, sowie
jene Gemeinden, die den in a 8 bezeichneten An-
spruch erhoben haben, vertreten durch die Ge-
meindebehörde; bei unmittelbaren Städten, wenn
gemäß a 20 der Magistrat selbst zu entscheiden hat,
durch das Kollegium der Gemeindebevollmäch-
tigten, b) der Fiskus, vertreten durch das Regie-
rungsfiskalat, bei Anweisung einer vorläufigen
Heimat oder Erhebung des in à 8 bezeichneten An-
spruchs, c) die Personen, deren heimatrechtliche
Verhältnisse in Frage stehen (a 26).

Wichtig ist folgende Bestimmung des a 21:
„Keine Polizeibehörde darf Personen, deren Hei-
mat zweifelhaft oder streitig ist, aus dem Polizei-
bezirke ausweisen, ehe die Heimat solcher Personen
ausgemittelt oder ihnen eine vorläufige Heimat
angewiesen wurde. Ebensowenig darf cine Poli-
zeibehörde solche Personen, die ihr von einer an-
deren inländischen Polizcibehörde zugewiesen
wurden, unter dem Vorwande des Mangels der
Heimatberechtigung vor desfalls ergangener Ent-
scheidung wegweisen. Zuwiderhandelnde Beamte
haften für alle durch die Zuwiderhandlung ent-
stehenden Kosten und Schäden.“

Streitigkeiten über Heimatgebühren sind gleich-
falls Verwaltungsrechtssachen (G v. 8. 8. 78,
à 8 Ziff. 27, a 9 Abs 1).

8. Heimatscheine sind amtliche Bestätigungen
über den Besitz der Heimat. Ihre Ausstellung ist,
soweit nicht auf Grund von Staatsverträgen an-
ders bestimmt ist, Sache der Gemeindebehörden.
Die Ausstellung von Heimatscheinen darf ohne An-
gabe von Gründen weder verweigert noch verzö-
gert werden (à 22). Heimatscheine können von den
Gemeindeobehörden nur zum Gebrauche innerhalb
Bayerns ausgestellt werden. MinEv. 28. 12. 99
Z. 10 (Anl des Staatsministeriums des Innern
S 803).

Literatur: Seydel in Annalen 1886 S 719 ff;

Seydel StR 2, 48—73 ; v. Riedel, Kommentar

zum bayer. Gesetz über Heimat, Berchelichung und Auf-

enthalt? 1898; A. Reger, Das Gesetz über Heimat, Ver-

ehelichung und Aufenthalt usw. 1911; Th. Kuter,
Bayer. Helmatrecht, 1905. Max v. Seydel

(ergänzt v. J. v. Graßmann).

HämatschelnStaatsangehörigkeit, Heimatrecht § 8

Helgoland
Größe: 70 ha 60 a 20 am.

Einwohner (1911): 3415
Der letzte englische Voranschlag (für 1890) schloß
ab mit 170 000 Mk. Der Voranschlag für 1911

schließt mit 418 692 Mk.

4 1. Erwerb. 12.

1* 3. Ergebnis.

§s 1. Die Erwerbung von Helgoland. Durch
a XII #&amp; I des deutsch’englischen Kolonial V##v.
1. 7. 90 (3NKBl 127) wurde die Souveränität über die

Entwicklung des Rechtszustandes.

Insel H. an den Deutschen Kaiser abgetreten,
wobei in den folgenden I§ 2—7 mehrere Vorbe-
halte zugunsten der Bewohner der Insel und der
englischen Staatsangehörigen gemacht wurden:
1. Den aus dem abgetretenen Gebiete herstam-
menden Personen wurde die Befugnis eingeräumt,
vermöge einer vor dem 1. 1. 92 abzugebenden

Erklärung für die britische Sraatsangehörigkeit zu
optieren — dies ist in 6 Fällen geschehen —;
2. die aus dem abgetretenen Gebiete herstammen-
den Personen und ihre vor dem Tage der Unter-
zeichnung des Abkommens geborenen Kinder
bleiben von der Erfüllung der Wehrpflicht befreit;
3. die zur Zeit bestehenden heimischen Gesetze und
Gewohnheiten bleiben, soweit es möglich ist, un-
verändert fortbestehen; 4. bis zum 1. 1. 10 darf

der Helgoländer Zolltarif nicht erhöht werden;
5. alle Vermögensrechte (auch das 1894 abgelöste
Signalrecht des Lloyd), die Privatpersonen oder
bestehende Korporationen der britischen Regie-
rung gegenüber auf H. erworben haben, bleiben
aufrecht erhalten; die ihnen entsprechenden Ver-
pflichtungen gehen auf die Deutsche Regierung
über; 6. die Rechte der britischen Fischer, bei jeder
Witterung zu ankern, Lebensmittel und Wasser
einzunehmen, Reparaturen zu machen, die Ware
von einem Schiff auf das andere zu verkaufen, zu
landen und Netze zu trocknen, bleiben unberührt.

Nachdem die Insel vorläufig im Namen des
Kaisers verwaltet worden war, trat sie durch Ro
v. 15. 12. 90 (RGl 207) dem Bundesgebiete hin-
zu, und das Reich gab gleichzeitig seine Zustim-
mung zu der Einverleibung der Insel in Preußen.
Die Vereinigung der Insel mit der preußischen
Monarchie erfolgte durch preußisches G v. 18. 2.91
(GS 11) mit Wirkung v. 1. 4. 91 ab.

Die Insel H. bildet eine Landgemeinde des
Kreises Süderdithmarschen (Prov. Schleswig-
Holstein), vgl. § 2 III.

#§ 2. Entwickelung des Rechtszustandes.
I1I. Englisches Recht. Von den zur Zeit

der englischen Herrschaft durch den Gouverneur
nach Anhörung des Executive Couneil erlassenen
Verordnungen gelten heute auf Grund der Be-
stimmung zu 3 (s. oben § 1) im wesentlichen noch
folgende:

1. Ordinance Nr. 6 v. 25. 6. 64 über das Gericht von

.Guten Männern“ für gütliche Ausgleichung von Loisen

sachen.
2. Ord. Nr. 3 v. 28. 2. 65 about the Fishing of the Heli-

goland Oysterbank (Austernfischerei).
J. Ord. Nr. 6 v. 1. 3. 65; Taxation for Ecclesiastical and

Educationel Purposes (Kirchen- und Schulabgabe).

4. Orb. Nr. 1 v. 1. 3. 78 a L und II; Crd. Nr. 1 v. 15. 4. 82

a III. Ord. Nr. 4 v. 11. 6. 34 und Prollamation v. 6. 7. 86

über den Einfuhrzoll auf Spirituosen, Wein und Bier.

5. Ord. Nr. 1 und 4 v. 1. 5. 83 to regulate the salc otf

Spirits by retaib (Schankkonzession).

6. Ord. Nr. 2 v. 13. 6. 83 abont the lmport duty on

petroleum and the save keeping of petrolcum (Einfuhrzoll

und Aufbewahrung von Petroleum).

7. Ord. Nr. 6 v. 2. 6. 83 for licensing retail traders

(Konzession zum #leinhandel und zum Wandergewerbe).

8. Ord. Nr. 2 v. 21. 1. 81 to provide for the taxation of

Visitors luring the bathing-scason (Kurtarxec).

9. Ord. Nr. 3 v. 10. 5. 81 about the licensing of

Boats and Watermen and to ensure the salety and comfort

of porsons using such Boats (Bootswesen).
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